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Kleine Anfrage 3070 
 
der Abgeordneten Enxhi Seli-Zacharias   AfD 
 
 
 
Kommunikation des Ministeriums für Flucht und Integration - Nachfrage zur Antwort 
der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2817 zur Zentralen Unterbringungs-
einrichtung (ZUE) in Dortmund-Oespel 
 
 
Wie einer Pressemeldung vom 24.10.2023 zu entnehmen ist, wurde auch in Dortmund-Oespel 
ein Hotel zur Nutzung als ZUE angemietet. In der Meldung heißt es: 
 
„Die dafür erforderlichen vertragsrechtlichen Vereinbarungen mit dem Eigentümer und die 
erforderlichen rechtlichen Absprachen mit der Stadt Dortmund sowie dem Fachministerium in 
Düsseldorf seien demnach bereits abgeschlossen.“1 
 
Im Rahmen der Kleinen Anfrage 2817 wollten wir erfahren, in welcher Form die direkt 
betroffenen Anwohner in den Entscheidungsprozess eingebunden wurden. Die 
Landesregierung verwies in ihrer Antwort auf eine Informationsveranstaltung am 15.11.2023. 
Folgt man den zitierten Informationen aus der genannten Pressemeldung, fand diese 
Informationsveranstaltung somit zu einem Zeitpunkt statt, als die Vertragsverhandlungen 
längst abgeschlossen waren. Anders ausgedrückt, wurden die Bürger erneut vor vollendete 
Tatsachen gestellt, gnädigerweise aber immerhin im Nachgang noch informiert. 
 
Wenn sich der Bürger die berechtigte Frage nach den Kosten im Zusammenhang mit der 
Anmietung des Hotels stellt, wird er auch hierbei enttäuscht. Auch in diesem Zusammenhang 
mangelt es dem zuständigen Ministerium an der notwendigen Transparenz. 
 
So fragten wir im Rahmen der Kleinen Anfrage 2817: 
 
1. Wie hoch sind die monatlichen Mietkosten innerhalb der geplanten Nutzungsdauer von 

5 Jahren?  
2. Welche weiteren Kosten fallen voraussichtlich monatlich im Zusammenhang mit der 

neuen Einrichtung an? (Bitte möglichst differenziert listen) 
3. Inwiefern ist es vertraglich vorgesehen, dass das Land nach dem Ende der 

vorgesehenen Nutzungsdauer die Kosten einer etwaigen Sanierung des Hotels 
übernimmt?  

 
In allen drei Fällen wurde uns und somit auch dem Bürger eine transparente Antwort 
verweigert. Begründet wird dies stets mit angeblichen „wettbewerblichen Gründen“. 
 

                                                
1 Vgl. Dortmund: Unterkunft für 400 Flüchtlinge im IBIS Hotel geplant (t-online.de) 

https://www.t-online.de/region/dortmund/id_100265918/dortmund-unterkunft-fuer-400-fluechtlinge-im-ibis-hotel-geplant.html
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Der Bürger wird folglich zunächst vor vollendete Tatsachen gestellt und anschließend über die 
Kosten, die er als Steuerzahler zu tragen hat, nicht aufgeklärt.  
 
Wie uns von Seiten der Bezirksregierung Arnsberg mittleiweile mitgeteilt wurde, sollen sich die 
Mietkosten auf 250.000 Euro pro Monat bzw. 3 Mio. Euro pro Jahr belaufen.  
 
 
Ich frage daher die Landesregierung: 
 
1. Wann fand die erste Kontaktaufnahme zwischen dem Eigentümer des Hotels in 

Dortmund-Oespel und der Landesregierung bzw. der zuständigen Bezirksregierung 
statt? (Bitte das Datum benennen)  

 
2. Wann wurden die vertragsrechtlichen Vereinbarungen mit dem Eigentümer 

abgeschlossen? (Bitte das Datum benennen) 
 
3. Warum werden Bürger im Zuge des Ausbaus der ZUE-Infrastruktur nur noch informiert, 

wenn die Entscheidung für einen Standort bereits gefallen ist und die Verträge bereits 
unterschrieben sind? 

 
4. Welchen Sinn ergeben Informationsveranstaltungen, wenn die betroffenen Anwohner 

nicht aktiv in den Entscheidungs- und Planungsprozess eingebunden werden sollen, wie 
beispielsweise im Zuge von Planfeststellungsverfahren? 

 
5. Welche monatlichen Kosten ergeben sich jeweils durchschnittlich pro untergebrachter 

Person in den Landeseinrichtungen (EAE, ZUE,NU) u.a. für die Versorgungs-, 
Verpflegungs- und Sicherheitsdienstleister? (Bitte differenziert nach den verschiedenen 
Dienstleistungen/Kostenbestandteilen einen ungefähren Mittelwert pro untergebrachter 
Person berechnen)2 

 
 
 
Enxhi Seli-Zacharias  

                                                
2 Hierbei sprechen keine „wettbewerblichen Gründe“ gegen eine Beantwortung, da sich keine 
Rückschlüsse auf einzelne Einrichtungen schließen lassen. 


